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Europäisches Parlament

EP wählt Spitzenpersonal
Fraktionen sind von großer Bedeutung für 
die politische Arbeit im EU-Parlament: Sie 
organisieren die für die Wahlen des Spit-
zenpersonals und der Ausschüsse erfor-
derlichen Stimmenmehrheiten im Plenum, 
entscheiden, wer für welche Themen Be-
richterstatter wird und legen die Redezei-
ten für Debatten fest. Folgende Fraktionen 
bildeten sich bis Ende Juni: Europäische 
Volkspartei EVP (221 Mitglieder); Progressi-
ve Allianz der Sozialdemokraten S&D (191); 
Europäische Konservative und Reformisten 
EKR (70); Allianz der Liberalen und Demo-
kraten für Europa ALDE (67); Vereinte Eu-
ropäische Linke/Nordische Grüne GUE/NGL 
(52); Die Grünen/Freie Europäische Allianz 
Grüne/EFA (50); Europa der Freiheit und der 
direkten Demokratie EFDD (48); Fraktions-
lose 52 – Insgesamt 751 Abgeordnete.

Die Abgeordneten wählten am 1. Juli im Ple-
num aus ihrer Mitte Martin Schulz (S&D/DE) 
als Präsident für die kommenden zweiein-
halb Jahre wieder. Der 58-jährige deutsche 
Sozialdemokrat wird dem Parlament somit 
bis Januar 2017 vorsitzen. Er wurde bereits 
im ersten Wahlgang mit 409 der 612 gültigen 
Stimmen gewählt. Außerdem wurden 14 Vi-
zepräsidenten bestimmt, darunter sind Rai-
ner Wieland (EVP/DE) und Alexander Graf 
Lambsdorff (ALDE/DE). 

Am 7. Juli 2014 konstituierten sich die Fach-
ausschüsse des Parlaments und wählten 
jeweils aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden 
wie folgt: Ausschuss für auswärtige Ange-
legenheiten Elmar Brok (EVP/DE); Entwick-
lungsausschuss Linda McAvan (S&D/UK); 
Ausschuss für internationalen Handel Bernd 
Lange (S&D/DE); Haushaltsausschuss Jean 
Arthuis (ALDE/F); Haushaltskontrollaus-
schuss Ingeborg Grässle (EVP/DE); Aus-
schuss für Wirtschaft und Währung Roberto 
Gualtieri (S&D/IT); Ausschuss für Beschäfti-

gung und soziale Angelegenheiten Thomas 
Händel (GUE/DE); Ausschuss für Umweltfra-
gen, Volksgesundheit, Lebensmittelsicher-
heit Giovanni La Via (EVP,/IT); Ausschuss 
für Industrie, Forschung, Energie Jerzy Bu-
zek (EVP/PL); Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz Vicky Ford (EKR/
UK); Ausschuss für Verkehr und Tourismus 
Michael Cramer (Grüne/DE); Ausschuss 
für regionale Entwicklung Iskra Mihaylo-
va (ALDE/BG); Landwirtschaftsausschuss 
Czeslaw Siekierski (EVP/PL); Fischereiaus-
schuss Alain Cadec (EVP/F); Ausschuss 
für Kultur und Bildung Silvia Costa (S&D/
IT); Rechtsausschuss Pavel Svoboda (EVP/
CZ); Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres Claude Moraes (S&D/
UK); Ausschuss für konstitutionelle Fragen 
Danuta Hübner (EVP/PL); Ausschuss für 
Frauenrechte und Gleichstellung Iratxe Gar-
cia (S&D/SP); Petitionsausschuss Cecilia 
Wikstrom (ALDE/SWE); Unterausschuss 
Sicherheit und Verteidigung Anna Fotyga 
(EKR/PL); Unterausschuss Menschenrechte 
Elena Valenciano (S&D/SP). Die Amtsdauer 
beträgt jeweils zweieinhalb Jahre.

Der Ausschuss für Beschäftigung und so-
ziale Angelegenheiten (EMPL) ist mit deut-
schen Abgeordneten wie folgt besetzt: Tho-
mas Händel (GUE) als Vorsitzender; Arne 
Gericke (EKR), Thomas Mann (EVP), Terry 
Reintke (Grüne), Sven Schulze (EVP), Jutta 
Steinruck (S&D) und Ulrike Trebesius (EKR) 
als Mitglieder sowie Elmar Brok (EVP), Inge-
borg Grässle (EVP), Dieter-Lebrecht Koch 
(EVP), Joachim Schuster (S&D), Birgit Sip-
pel (S&D) und Gabriele Zimmer (GUE) als 
stellvertretende Mitglieder.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffent-
liche Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit (ENVI) ist mit deutschen Abgeordne-
ten wie folgt besetzt: Birgit Collin-Langen 
(EVP) Stefan Eck (GUE), Karl-Heinz Flo-
renz (EVP), Jens Gieseke (EVP), Matthias 
Groote (S&D), Peter Liese (EVP), Norbert 
Lins (EVP), Susanne Melior (S&D) und Re-
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nate Sommer (EVP) als Mitglieder sowie Al-
bert Dess (EVP), Ismail Ertug (S&D), Mar-
tin Häusling (Grüne), Iris Hoffmann (S&D), 
Peter Jahr (EVP), Jo Leinen (S&D), Gesine 
Meißner (ALDE), Ulrike Müller (ALDE) und 
Gabriele Preuss (S&D) als stellvertretende 
Mitglieder.

EP fordert für mindestens 20 Wochen 
bezahlten Mutterschaftsurlaub 

Bereits im Oktober 2010 stimmte das Euro-
paparlament dafür, den Mutterschaftsurlaub 
in der EU auf mindestens 20 bezahlte Wo-
chen festzulegen. Fast vier Jahre später wird 
die diesbezügliche Richtlinie immer noch 
von den EU-Staats- und Regierungschefs 
blockiert. Die Kommission möchte den Vor-
schlag daher zurückziehen. Die EU-Abge-
ordneten jedoch drängten am 15. Juli 2014 
den Ministerrat, die Gespräche wiederaufzu-
nehmen.

EP fordert mehr Gerechtigkeit 
für Contergan-Opfer

In dem gemäß Artikel 133 der EP-Geschäfts-
ordnung von MdEP Mara Bizzotto am 10. 
Juli 2014 eingereichten Entschließungsan-
trag zum „Contergan-(Thalidomid-)Skandal 
und den gesundheitlichen Bedürfnissen der 
noch lebenden Opfer in Europa“ wird die 
EU-Kommission dazu aufgefordert, die Re-
gierungen der 28 Mitgliedstaaten für den 
Contergan-Skandal zu sensibilisieren. Der 
Wirkstoff Thalidomid mit dem Markenna-
men „Contergan“ wurde während der 1950er 
und 1960er Jahre schwangeren Frauen in 
verschiedenen europäischen Ländern zur 
Behandlung morgendlicher Übelkeit ver-
schrieben und war auch rezeptfrei erhältlich. 
Die Nebenwirkungen dieses Arzneimittels 
waren jedoch so verheerend, dass mindes-
tens 20.000 Kinder behindert zur Welt ge-
kommen sind und weitere 100.000 schon 
während der Schwangerschaft verstarben. 
Derzeit gibt es noch ca. 4.000 lebende Tha-
lidomid-Opfer in Europa, die entgegen den 

seinerzeitigen Erwartungen medizinischer 
Fachleute ein unabhängiges Leben führen. 
„Die gesundheitlichen Bedürfnisse der noch 
lebenden Thalidomid-Opfer in Europa sol-
len ohne Abstriche anerkannt werden, ihnen 
soll Gerechtigkeit widerfahren und ihnen Le-
bensqualität zuteil werden“, heißt es in dem 
Entschließungsantrag.

EP fordert mehr Aufklärung 
über gesunde Ernährung 

Unlängst wurde in der medizinischen Fach-
zeitschrift „European Journal of Cancer Pre-
vention“ eine Studie schottischer Forscher 
der Universität Edinburgh veröffentlicht, die 
etwa 170 verschiedene Arten von Lebens-
mitteln, darunter Obst, Gemüse, Fleisch, 
Fisch und viele kalorienreiche Süßigkeiten 
und Knabberartikel wie Pralinen, Kartoffel-
chips und kohlensäurehaltige Getränke, auf 
ihre Wirkung hin untersucht haben. Dabei 
wurden neue Hinweise auf die vermuteten 
gesundheitsschädlichen Wirkungen von 
Zwischenmahlzeiten mit hohem Zucker- und 
Fettgehalt gefunden. Im Europaparlament 
wurde im Juli ein Entschließungsantrag auf 
den Weg gebracht, in dem die EU-Kommis-
sion aufgefordert wird, die Ergebnisse dieser 
wissenschaftlichen Studien eingehend zu 
prüfen und eine Kampagne zu finanzieren, 
mit der die EU-Bürger darüber aufgeklärt 
werden, wie wichtig eine gesunde und richti-
ge Ernährung ist.

Rat der Europäischen Union

EU soll Beitrag für „faire“ 
Sozialschutzsysteme leisten

Der Europäische Rat fasste auf seiner Ta-
gung vom 26./27. Juni 2014 in Brüssel Be-
schlüsse, die beim genaueren Hinsehen für 
die weitere Entwicklung der EU noch einige 
Bedeutung erlangen könnten. So heisst es 
in den diesbezüglichen Schlussfolgerungen 
des Vorsitzes – jedoch nicht im vorderen 
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Haupttext, sondern etwas versteckt in der 
Anlage „Strategische Agenda für die Union 
in Zeiten des Wandels“ – unter anderem „...
Unter Achtung der Zuständigkeiten der Mit-
gliedstaaten, die für ihre Wohlfahrtssyste-
me verantwortlich sind, legen wir daher in 
diesem Bereich für die nächsten fünf Jah-
re folgende Prioritäten für die Union fest: 
...[dritter Spiegelpunkt:] „Beitrag, um zu ge-
währleisten, dass all unsere Gesellschaften 
über eigene Sicherheitsnetze zur Begleitung 
des Wandels und zur Aufhebung von Un-
gleichheiten verfügen, die effiziente, faire 
und zukunftsfähige Sozialschutzsysteme 
einschließen; Investitionen in Humankapital 
und in das soziale Gefüge sind auch für die 
langfristigen Wohlstandsaussichten der eu-
ropäischen Wirtschaft von zentraler Bedeu-
tung.“ Brüsseler Experten sind sich uneinig 
darüber, welche konkreten Maßnahmen da-
runter zu verstehen sind, aber es erscheint 
ihnen nicht mehr länger ausgeschlossen zu 
sein, dass künftig aus EU-Mitteln direkte Fi-
nanzhilfen in chronisch unterfinanzierte So-
zialversicherungssysteme, wie es etwa die 
bulgarische und rumänische Arbeitslosen-
versicherung sind, überwiesen werden. 

Der Europäische Rat befasste sich auch 
zum wiederholten Male mit dem Fach-
kräftemangel. Um attraktiv für Talente und 
Fachkräfte zu bleiben, müsse Europa Stra-
tegien zur Maximierung der Möglichkeiten 
der legalen Zuwanderung entwickeln, und 
zwar durch kohärente und wirksame Vor-
schriften und gestützt auf einen Dialog mit 
der Wirtschaft und den Sozialpartnern. Die 
Union sollte außerdem die Bemühungen 
der Mitgliedstaaten unterstützen, eine aktive 
Integrationspolitik zu verfolgen, die den so-
zialen Zusammenhalt und die Dynamik der 
Wirtschaft fördert. Das Recht der Unions-
bürger, sich frei in anderen Mitgliedstaaten 
zu bewegen, dort zu leben oder zu arbeiten, 
muss als eine der grundlegenden Freiheiten 
der Europäischen Union geschützt werden, 
auch vor möglichem Missbrauch oder be-
trügerischer Geltendmachung von Ansprü-

chen, so der Europäische Rat, der zugleich 
die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf-
forderte, die geeigneten gesetzgeberischen 
und operativen Folgemaßnahmen zu diesen 
Leitlinien zu gewährleisten, und der 2017 
eine Halbzeitüberprüfung vornehmen wird.

Weiters forderte der Europäische Rat den 
Rat auf, eine genaue Prüfung der Mitteilung 
der Kommission zu REFIT vorzunehmen. 
Die Kommission, die anderen EU-Organe 
und die Mitgliedstaaten werden ersucht, die 
Durchführung des REFIT-Programms ambi-
tioniert fortzusetzen und dabei dem Verbrau-
cher- und dem Arbeitnehmerschutz sowie 
Gesundheits- und Umweltbelangen Rech-
nung zu tragen.

Das Vereinigte Königreich äußerte einige 
Bedenken hinsichtlich der künftigen Ent-
wicklung der EU. In diesem Zusammen-
hang stellt der Europäische Rat fest, dass 
das Konzept einer immer engeren Union für 
verschiedene Länder verschiedene Wege 
der Integration zulässt und es denen, die 
die Integration vertiefen wollen, ermöglicht, 
weiter voranzugehen, wobei gleichzeitig die 
Wünsche derjenigen, die keine weitere Ver-
tiefung möchten, zu achten sind. Sobald die 
neue Europäische Kommission effektiv im 
Amt ist, wird der Europäische Rat über das 
Verfahren der Ernennung des Präsidenten 
der Europäischen Kommission für die Zu-
kunft – unter Beachtung der Europäischen 
Verträge – beraten.

Litauen wird 19. Land der Eurozone
Die Europäische Kommission veröffentlich-
te am 4. Juni 2014 ihren Konvergenzbericht 
2014, in dem sie die Aussichten von acht 
Mitgliedstaaten auf Einführung des Euro be-
wertet. Diese Länder haben auf dem Weg 
zur Einführung des Euro unterschiedliche 
Fortschritte zu verzeichnen, wobei Litauen 
mit der Erfüllung der Konvergenzkriterien ein 
besonders gutes Ergebnis erzielt. Daraufhin 
gab der Europäische Rat seine Empfehlung 
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zum Beitritt ab. Dem schloss sich das Parla-
ment an. Abschließend machte der Finanz-
ministerrat den Weg frei, so dass Litauen 
dem Eurogebiet am 1. Januar 2015 beitreten 
wird. Der Wechselkurs ist unwiderruflich auf 
1 Euro = 3,45280 LTL festgelegt.

Europäische Kommission

Juncker ist designierter 
Kommissionspräsident

Der Europäische Rat schlug Jean-Claude 
Juncker am 27. Juni 2014 als Kandidaten für 
das Amt des Präsidenten der Europäischen 
Kommission vor, nachdem er im Vorfeld zu 
den Wahlen für das Europäische Parlament 
als Spitzenkandidat der Europäischen Volks-
partei für dieses Amt Wahlkampf geführt hat-
te. Anschließend wählte ihn das Parlament 
am 15. Juli 2014 mit 422 Ja- und 250 Ge-
genstimmen bei 47 Enthaltungen, womit das 
Quorum von 376 Stimmen deutlich übertrof-
fen wurde. Dass ausgerechnet der britische 
Premier David Cameron, der EU-Instanzen 
und -Entscheidungsfindungen notorisch als 
undemokratisch kritisiert, den erstmals de-
mokratisch gewählten Kommissionspräsi-
denten immer noch nicht akzeptieren will, 
kam und kommt in der Runde des Europä-
ischen Rates nicht an – mit Ausnahme des 
Ungarn Viktor Orbán.

Der ehemalige luxemburgische Regie-
rungschef, der allseits als vergleichsweise 
erfahrenster Europapolitiker gilt, will unter 
anderem die EU-Wirtschaft umfassend re-
formieren und ein legales Zuwanderungs-
system einführen. Seine politische Agenda 
trägt den Titel „Ein neuer Anfang für Europa: 
Meine Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum, 
Gerechtigkeit und demokratischen Wandel“. 
Darin findet sich auch eine Passage zum 
Thema TTIP, sie lautet wörtlich: „Allerdings 
werde ich als Kommissionspräsident auch 
unmissverständlich klarstellen, dass ich 
nicht bereit bin, europäische Standards im 

Bereich Sicherheit, Gesundheit, Soziales, 
Datenschutz oder unsere kulturelle Vielfalt 
auf dem Altar des Freihandels zu opfern. 
Insbesondere die Sicherheit unserer Le-
bensmittel und der Schutz personenbezo-
gener Daten der EU-Bürgerinnen und -Bür-
ger sind für mich als Kommissionspräsident 
nicht verhandelbar. Ebenso wenig werde ich 
akzeptieren, dass die Rechtsprechung der 
Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten durch 
Sonderregelungen für Investorenklagen 
eingeschränkt wird. Rechtsstaatlichkeit und 
Gleichheit vor dem Gesetz müssen auch in 
diesem Kontext gelten.“

Juncker’s Agenda ist im Internet abrufbar:
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / a b o u t / j u n c k e r -
commission/docs/pg_de.pdf

Beziehungen zwischen Kommission 
und nationalen Parlamenten

Die EU-Kommission veröffentlichte am 5. 
August 2014 ihren „Jahresbericht 2013 über 
die Beziehungen der Europäischen Kom-
mission und den nationalen Parlamenten“ 
(KOM/2014/507). Wie es darin heisst, entwi-
ckelten sich die Beziehungen zwischen der 
Europäischen Kommission und den nationa-
len Parlamenten weiterhin auf zwei Ebenen 
– zum einem im Rahmen des Subsidiaritäts-
kontrollmechanismus, der mit dem Vertrag 
von Lissabon eingeführt wurde, um zu über-
prüfen, ob neue Legislativvorschläge der 
Kommission (die nicht in Bereiche fallen, in 
denen die EU ausschließliche Zuständigkeit 
hat) mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar 
sind, und zum anderen im Rahmen des po-
litischen Dialogs, den die Kommission im 
Jahr 2006 begann, um den Austausch von 
Informationen und Meinungen zu politischen 
Fragen im Zusammenhang mit Legislativvor-
schlägen und nichtlegislativen Initiativen zu 
verbessern. Des Weiteren fanden zahlreiche 
Zusammenkünfte und Gespräche statt, die 
die Vielfalt des umfangreichen Austausches 
zwischen der Kommission und den nationa-
len Parlamenten widerspiegelten. 

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_de.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_de.pdf
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Im Mittelpunkt dieses neunten Jahresbe-
richts über die Beziehungen zwischen der 
Kommission und den nationalen Parlamen-
ten steht der politische Dialog. Spezifische 
Aspekte des Subsidiaritätskontrollmecha-
nismus, darunter die zweite „gelbe Karte“ ei-
ner Reihe von nationalen Parlamenten zum 
Vorschlag der Kommission für eine Verord-
nung über die Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft, werden in dem Jahres-
bericht über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßig-
keit behandelt, der gleichzeitig mit diesem 
Bericht veröffentlicht wird und als Ergänzung 
zu diesem zu sehen ist. 

Mit dieser zweiten „gelben Karte“ brachten 
die nationalen Parlamente klar zum Aus-
druck, dass sie sich in ihren Beziehungen 
zur Kommission hinsichtlich eines bestimm-
ten Rechtsaktes Gehör verschaffen wollen. 
Generell war es den nationalen Parlamen-
ten durch den umfangreichen politischen 
Dialog zu den Vorschlägen und Initiativen 
der Kommission weiterhin möglich, eine 
konstruktive Rolle bei der Politikgestaltung 
auf EU-Ebene zu spielen, insbesondere im 
Kontext der Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) und der Umsetzung 
der Empfehlungen im Rahmen des Europäi-
schen Semesters.

KOM/2014/507:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u /
L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=COM:2014:0507:FIN:DE:PDF

Online-Apotheken: Neues Logo 
sorgt für mehr Sicherheit

Beim Arzneimittelkauf im Internet gibt ein 
neues Logo künftig Auskunft über die Se-
riosität von Online-Apotheken. Die Euro-
päische Kommission hat dazu am 24. Juni 
2014 genaue Vorschriften erlassen, wie in 
der Richtlinie über gefälschte Arzneimittel 
aus dem Jahr 2011 vorgesehen. Ab spä-
testens Mitte 2015 gelangen Verbraucher 

über einen Klick auf das neue Logo auf zu 
einer Liste aller in ihrem Land zugelassenen 
Online-Apotheken oder sonstigen zugelas-
senen Arzneimittelvertreiber. Sie sollten Me-
dikamente nur dann kaufen, wenn die von 
ihnen gewählte Website das neue Logo trägt 
und die Online-Apotheke von den nationalen 
Behörden zugelassen ist.

1. Europäische Woche des Sports: 
Vassiliou schmiedet Pläne

Die für Sport zuständige EU-Kommissarin 
Androulla Vassiliou hat Pläne für die ers-
te Europäische Woche des Sports, die im 
September 2015 stattfinden soll, bekannt 
gegeben. Dabei sollen Sport und körperli-
che Betätigung auf allen Ebenen propagiert 
werden. Die jüngste Eurobarometer-Umfra-
ge über Sport und körperliche Betätigung 
ergab, dass sich fast 60% der Bürgerinnen 
und Bürger der Europäischen Union nie 
oder selten sportlich betätigen. Die Europä-
ische Kommission wird Mittel für die Euro-
päische Woche des Sports aus dem neuen 
EU-Programm für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport „Erasmus+“ be-
reitstellen.

Arbeitsprogramm der Union 
für europäische Normung

In der Mitteilung der EU-Kommission vom 
30. Juli 2014 „Jährliches Arbeitsprogramm 
2015 der Union für europäische Normung 
UAP“(KOM/2014/500) werden die vorrangi-
gen Bereiche aufgezeigt, in denen die Kom-
mission beabsichtigt, europäische Normen 
zur Unterstützung neuer oder bestehender 
Rechtsvorschriften und Maßnahmen der 
Union im Laufe des Jahres 2015 zu erlas-
sen. Diese Absichtserklärungen können 
künftig den Anstoß für offizielle Normungs-
aufträge an die europäischen Normungsgre-
mien CEN, Cenelec und ETSI geben, aber 
auch Raum für einschlägige Vorarbeiten 
und Zusatzaktivitäten lassen, die auf Ersu-
chen oder Initiative der Kommission ohne 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0507:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0507:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0507:FIN:DE:PDF
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Normungsauftrag durchgeführt werden. 
Aufgrund des nicht öffentlichen Charakters 
der europäischen Normung verbleibt bei all 
diesen Prioritäten und Maßnahmen die prak-
tische Durchführung (d. h. die Normungstä-
tigkeit) stets im Zuständigkeitsbereich der 
europäischen Normungsgremien und hängt 
von ihrer Bereitschaft und ihrem Ermessen 
ab.

KOM/2014/500:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u /
L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=COM:2014:0500:FIN:DE:PDF

TTIP-Umfrage stößt auf 
reges Interesse

Rund 150.000 Menschen haben sich an der 
Online-Umfrage der EU-Kommission zu dem 
umstrittenen Investor-Staat-Streitschlich-
tungsverfahren (ISDS) im Freihandelsab-
kommen mit den USA beteiligt. Die Online-
Befragung löste „sehr großes Interesse“ aus, 
so die Kommission. Mehr als 99 Prozent der 
149.399 Antworten kamen von Einzelperso-
nen. Viele Reaktionen wurden in gemein-
samen Aktionen von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen eingereicht. Die Kommission will 
erst die Antworten analysieren und dann ihre 
weiteren Schritte erklären. Ihren Angaben 
zufolge wird das nicht vor November passie-
ren. Die meisten Antworten kamen aus Groß-
britannien (52.008), gefolgt von Österreich 
(33.753), Deutschland (32.513), Frankreich 
(9.791), Belgien (9.397), den Niederlanden 
(4.906) und Spanien (2.537):

EU-Kohäsionspolitik 2014-2020
Der am 23. Juli 2014 veröffentlichte 6. Be-
richt der Europäischen Kommission über 
den wirtschaftlichen, sozialen und territoria-
len Zusammenhalt zeigt, dass die EU-Kohä-
sionspolitik durch Schaffung von Arbeitsplät-
zen und durch Abbau von Ungleichgewichten 
zur Verwirklichung der Wachstumsziele der 
Strategie Europa 2020 beiträgt. Mit Blick auf 

den Zeitraum 2014-2020 wird in dem Bericht 
dargestellt, in welcher Weise Investitionen 
in Schlüsselbereiche wie Energieeffizienz, 
Beschäftigung, soziale Eingliederung und 
KMU gelenkt werden sollen, damit sie den 
Bürgerinnen und Bürgern den größten Nut-
zen bringen. Der Bericht ist auf Englisch im 
Internet verfügbar:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/official/reports/cohesion6/index_
en.cfm

EU-Kommission startet EU-weite 
Vernetzung der Insolvenzregister

Durch die Vernetzung der Datenbanken der 
sieben Mitgliedstaaten Tschechische Repu-
blik, Deutschland, Estland, Niederlande, Ös-
terreich, Rumänien und Slowenien leitete die 
Europäische Kommission am 7. Juli 2014 die 
EU-weite Verknüpfung nationaler Insolvenz-
register ein. Weitere Länder dürften sich zu 
einem späteren Zeitpunkt anschließen. Die-
se erste Vernetzung dient als zentrale An-
laufstelle für Unternehmen, Gläubiger und 
Investoren, die in Europa investieren wollen. 
Dank der auf einer Website, dem europäi-
schen e-Justice Portal, verfügbaren Infor-
mationen können Unternehmer die gleichen 
Überprüfungen wie bei Investitionen in ihren 
Herkunftsländern vornehmen, und Gläubiger 
können mit diesem System Insolvenzfälle in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat verfolgen. 
website:

h t t ps : / / e - j us t i ce .eu ropa .eu / con ten t_
interconnected_insolvency_registers_search-
246-de.do

EU-Leitlinien für Nutzung der Cloud
Am 26. Juni 2014 legte die EU-Kommission 
Leitlinien vor, die den Unternehmen helfen 
sollen, Geld zu sparen und maximalen Nut-
zen aus Cloud-Diensten zu ziehen. Cloud-
Computing ermöglicht es Einzelpersonen, 
Unternehmen und dem öffentlichen Sektor, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0500:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0500:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0500:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-de.do
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Datenspeicherung und Datenverarbeitung 
in entfernten Datenzentren vorzunehmen, 
wodurch sie durchschnittlich 10-20 % an 
Kosten einsparen. Anhand dieser Leitlinien 
sollen gewerbliche Cloud-Nutzer leichter si-
cherstellen können, dass in den Verträgen, 
die sie mit Cloud-Anbietern schließen, we-
sentliche Elemente in leicht verständlicher 
Sprache enthalten sind. website:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
news/c loud-serv ice- leve l -agreement -
standardisation-guidelines

EU-Kommission schlägt ISA- 
Programm 2016-2020 vor

Die Europäische Kommission hat am 26. 
Juni 2014 dem Parlament und dem Rat das 
„Programm 2016-2020 über Interoperabili-
tätslösungen für europäische öffentliche Ver-
waltungen, Unternehmen und Bürger (ISA) - 
Interoperabilität als Mittel zur Modernisierung 
des öffentlichen Sektors“ (KOM/2014/367) 
vorgeschlagen. Wie darin einleitend erläu-
tert wird, betrachtet die Kommission die 
grenzübergreifende Interoperabilität von 
Online-Diensten und die Digitalisierung der 
europäischen öffentlichen Verwaltungen als 
wichtige Beiträge zum Wachstum und zur Ef-
fizienzsteigerung. Interoperabilität zwischen 
öffentlichen Verwaltungen ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine effizientere und effek-
tivere Erbringung digitaler Dienstleistungen. 
Gleichzeitig kann durch gemeinsame Nut-
zung und durch Weiterverwendung beste-
hender Interoperabilitätslösungen eine Ver-
vielfachung der Kosten vermindert werden. 
Dies sind wichtige Produktivitätsfaktoren, 
die zur Verbesserung und Modernisierung 
öffentlicher Verwaltungen auf EU-Ebene wie 
auch auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene beitragen können. Zu den Schwer-
punkten, die in dem Vorschlag thematisiert 
werden, werden nachfolgend die Bereiche 
„Dienstleistungen im Binnenmarkt/Unterneh-
mensregister“, „Gesundheit“ und Öffentliche 
Auftragsvergabe“ herausgegriffen.

Die Richtlinie 2006/123/EG über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, Dienstleistern die elektro-
nische und grenzübergreifende Abwicklung 
aller zum Erbringen einer Dienstleistung 
außerhalb ihres Heimatstaats notwendigen 
Verfahren und Formalitäten zu ermöglichen. 
Außerdem schreibt die Richtlinie 2012/17/
EU auf dem Gebiet des Unternehmens-
rechts vor, dass die Zentral-, Handels- und 
Gesellschaftsregister der Mitgliedstaaten 
über eine zentrale Plattform interoperabel 
sein müssen. Die Verknüpfung der Unter-
nehmensregister wird dafür sorgen, dass ein 
grenzübergreifender Informationsaustausch 
zwischen Registern möglich ist, und den 
Bürgern und Unternehmen den Zugang zu 
Daten über Unternehmen auf EU-Ebene er-
leichtern, wodurch sich die Rechtssicherheit 
in Bezug auf das Geschäftsumfeld in Europa 
verbessert.

Die Richtlinie 2011/24/EU über die Aus-
übung der Patientenrechte in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung ent-
hält Regeln zur Erleichterung des Zugangs 
zu einer sicheren und hochwertigen grenz-
überschreitenden Gesundheitsversorgung. 
Sie macht ausdrückliche Vorgaben für die 
Verwirklichung einer noch breiteren Inte-
roperabilität der nationalen IKT-Systeme, 
die dem elektronischen Austausch von Ge-
sundheitsdaten dienen. Im Arzneimittelsek-
tor wird das europäische Telematiknetz von 
der Europäischen Arzneimittelagentur, den 
nationalen Behörden und der Kommission 
verwaltet. Es bietet praktische Lösungen zur 
Straffung der Arzneimittelzulassungsverfah-
ren und umfasst ein interoperables europäi-
sches Pharmakovigilanz-Netz.

Durch die Richtlinien 2014/25/EU, 2014/24/
EU und 2014/23/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. März 2014 
werden die Mitgliedstaaten zur Einführung 
der elektronischen Auftragsvergabe ver-
pflichtet. Demnach müssen die für die elek-
tronische Übermittlung zu verwendenden 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/cloud-service-level-agreement-standardisation-guidelines
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/cloud-service-level-agreement-standardisation-guidelines
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/cloud-service-level-agreement-standardisation-guidelines
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Instrumente und Vorrichtungen und ihre 
technischen Merkmale mit den allgemein 
verbreiteten Erzeugnissen der Informations- 
und Kommunikationstechnologie kompati-
bel sein. Die Richtlinie 2014/55/EU über die 
elektronische Rechnungsstellung bei öffent-
lichen Aufträgen, die am 11. März 2014 vom 
Europäischen Parlament verabschiedet wur-
de, sieht die Entwicklung einer europäischen 
Norm für die elektronische Rechnungsstel-
lung bei öffentlichen Aufträgen vor, um die 
Interoperabilität zwischen Systemen der 
elektronischen Rechnungsstellung in der ge-
samten EU zu garantieren.

KOM/2014/367:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u /
L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=COM:2014:0367:FIN:DE:PDF

Europäischer Gerichtshof

Urlaubsabgeltung auch im Todesfall
Der EuGH entschied am 12. Juni 2014 in 
dem Vorlageverfahren des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) in der Rechtssache C-118/13, 
dass der Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
bezahlten Jahresurlaub mit seinem Tod nicht 
untergeht. Das Unionsrecht stehe einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflo-
genheiten entgegen, die für den Fall des 
Todes des Arbeitnehmers die Abgeltung für 
nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub 
ausschließen. Der Gerichtshof stellt weiter 
fest, dass diese Abgeltung nicht davon ab-
hängt, dass der Verstorbene im Vorfeld ei-
nen Antrag gestellt hat.

Art. 45 AEUV: Arbeitnehmer-Begriff
Der EuGH hat am 19. Juni 2014 in der 
Rechtssache C-507/12 entschieden, dass 
Art. 45 AEUV dahin auszulegen ist, dass 
eine Frau, die ihre Erwerbstätigkeit oder Ar-
beitsuche wegen der körperlichen Belastun-
gen im Spätstadium ihrer Schwangerschaft 

und nach der Geburt des Kindes aufgibt, die 
„Arbeitnehmereigenschaft“ im Sinne dieser 
Vorschrift behält, sofern sie innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums nach der Geburt 
ihres Kindes ihre Beschäftigung wieder auf-
nimmt oder eine andere Stelle findet.

Ist Morbide Adipositas eine Behinderung?
Generalanwalt Jääskinen ist der Auffassung, 
dass „Morbide Adipositas“ eine „Behinde-
rung“ im Sinne der Richtlinie zur Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf 
darstellen kann. Dies ist der Tenor seines 
Schlussantrages vom 17. Juli 2014 in der 
Rechtssache C-354/13. Zwar gebe es kei-
nen allgemeinen Grundsatz des Unions-
rechts, der Diskriminierungen wegen eines 
eigenständigen Diskriminierungsgrunds der 
Adipositas verbiete, jedoch könne morbide 
Adipositas unter den Begriff „Behinderung“ 
fallen, wenn sie so gravierend ist, dass sie 
ein Hindernis für die volle, mit anderen Ar-
beitnehmern gleichberechtigte Teilhabe am 
Berufsleben darstellt.

Gemeinschaftsagenturen

Gesunde Arbeitsplätze – den Stress managen
Mehr als 60 europäische Organisationen be-
teiligen sich an der Kampagne 2014/2015 
„Gesunde Arbeitsplätze – den Stress mana-
gen“. Die Europäische Agentur für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) gab am 18. Juni die in einer ers-
ten Runde ausgewählten offiziellen europäi-
schen Kampagnenpartner bekannt (#EUma-
nagestress); sie stammen aus einer Vielzahl 
von Sektoren in ganz Europa, darunter sind 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, 
Technologieplattformen, Nichtregierungsor-
ganisationen sowie multinationale Unterneh-
men. Unterstützt werden sie von Medien-
partnern der Kampagne, deren Aufgabe es 
ist, über die Bedeutung des Managements 
von arbeitsbedingtem Stress und psychoso-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0367:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0367:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0367:FIN:DE:PDF
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zialen Risiken zu berichten. Nähere Informa-
tionen sind über die Agentur erhältlich:

https://osha.europa.eu/de/press/press-
releases/healthy-workplaces-manage-stress-
over-60-organisations-across-europe-join-eu-
osha-campaign

Die Kosten von arbeitsbedingtem Stress
Arbeitsbedingter Stress verursacht mehr 
Kosten als man möglicherweise glaubt. Es 
sind nicht nur die Kosten, die Unternehmen 
und Einrichtungen aufgrund von Fehlzeiten 
und geringerer Produktivität entstehen. Auch 
die Betroffenen selbst haben die Kosten 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung und 
der verringerten Lebensqualität zu tragen. 
Und schließlich zahlen auch die nationalen 
Volkswirtschaften und die Gesellschaft den 
Preis. Ein neuer Bericht der EU-OSHA un-
tersucht die Kosten von arbeitsbedingtem 
Stress und zeigt auf, dass es entgegen der 
allgemeinen Auffassung weitaus mehr Kos-
ten verursacht, den Stress zu ignorieren, 
als sich mit ihm auseinanderzusetzen. Der 
Bericht „Calculating the cost of work-related 
stress and psychosocial risks - Berechnung 
der Kosten von arbeitsbedingtem Stress und 
psycho-sozialen Risiken ist nur auf Englisch 
verfügbar:

https://osha.europa.eu/en/publications/
literature_reviews/calculating-the-cost-of-
work-related-stress-and-psychosocial-risks/
view

Neue Risiken im Elektrizitätssektor
Die rasante technologische Entwicklung 
führt zu neuen Risiken für Arbeitnehmer im 
Elektrizitätssektor. Im Rahmen eines Work-
shops des EU-Ausschusses Sektoraler so-
zialer Dialog – Elektrizitätswirtschaft wurden 
kürzlich anhand verschiedener Szenarien 
potenzielle künftige Probleme im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit ermittelt. Als Hauptfaktoren für auf-

kommende Risiken wurden die sich schnell 
ändernde Technologie, unbekannte Materi-
alien und Qualifikationsdefizite hervorgeho-
ben. Weitere Informationen über den Work-
shop (Englisch):

https://osha.europa.eu/en/seminars/eu-osha-
workshop-for-european-sectoral-dialogue-
committee-electricity

Europäische Gruppierungen

European Union Network for Patient 
Safety and Quality of Care

Das im Mai 2012 von der EU-Kommission 
gestartete Projekt „European Union Net-
work for Patient Safety and Quality of Care“ 
(PaSQ) baut ein europäisches Netzwerk 
auf dem Gebiet der Patientensicherheit auf. 
Das Projekt dient dem Austausch von Erfah-
rungen und dem gemeinsamen Lernen aus 
national erfolgreichen „Best-Practice-Ansät-
zen“. Alle EU-Mitgliedsländer können erfolg-
reiche Projekte melden. Diese sind dann in 
einer gemeinsamen Datenbank für alle zu-
gänglich. Hier können die Beteiligten auch 
die nötigen Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Implementierung eines Projektes dis-
kutieren. Neben dem Erfahrungsaustausch 
erhalten alle Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Projektes Unterstützung dabei, diejeni-
gen Maßnahmen für mehr Patientensicher-
heit national umzusetzen, die die EU bereits 
2009 in ihrer „Empfehlung zur Patientensi-
cherheit“ erarbeitet hat. Die Gesamtkoordi-
nation des Projekts, das bis April 2015 läuft, 
hat Frankreich übernommen (Haute Autorité 
de Santé). Informationen findet man hier:

http://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/
mediathek/gg/spezial/g+g_spezial_7_14_
patientensicherheit.pdf

https://osha.europa.eu/de/press/press-releases/healthy-workplaces-manage-stress-over-60-organisations-across-europe-join-eu-osha-campaign
https://osha.europa.eu/de/press/press-releases/healthy-workplaces-manage-stress-over-60-organisations-across-europe-join-eu-osha-campaign
https://osha.europa.eu/de/press/press-releases/healthy-workplaces-manage-stress-over-60-organisations-across-europe-join-eu-osha-campaign
https://osha.europa.eu/de/press/press-releases/healthy-workplaces-manage-stress-over-60-organisations-across-europe-join-eu-osha-campaign
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view
https://osha.europa.eu/en/seminars/eu-osha-workshop-for-european-sectoral-dialogue-committee-electricity
https://osha.europa.eu/en/seminars/eu-osha-workshop-for-european-sectoral-dialogue-committee-electricity
https://osha.europa.eu/en/seminars/eu-osha-workshop-for-european-sectoral-dialogue-committee-electricity
http://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/mediathek/gg/spezial/g+g_spezial_7_14_patientensicherheit.pdf
http://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/mediathek/gg/spezial/g+g_spezial_7_14_patientensicherheit.pdf
http://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/mediathek/gg/spezial/g+g_spezial_7_14_patientensicherheit.pdf
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TBICARE hilft Hirntrauma-Patienten
In der EU gehen durch Schädel-Hirn-Trau-
mata (SHT) vier Mal so viele Lebensjah-
re verloren wie durch Diabetes; sie verur-
sachen außerdem mehr Ausfallzeiten als 
Krebs, Schlaganfall und HIV zusammen. 
Von den 1,6 Millionen Menschen, die jedes 
Jahr in der EU ein SHT erleiden, befinden 
sich 70.000 in einer lebensbedrohlichen Si-
tuation und weitere 100.000 werden eine 
dauerhafte Behinderung zurückbehalten. 
Aufgrund der komplexen Natur des Gehirns, 
mangelnder Investitionen in Forschung und 
Entwicklung und der individuellen Einzigar-
tigkeit jeder Verletzung gestaltet sich die Be-
handlung von SHT-Patienten jedoch beson-
ders schwierig.

Das von der EU gefördertes Projekt TBI-
CARE (Traumatic Brain Injury Care) mit Part-
nern in Finnland, Frankreich, Litauen und 
dem Vereinigten Königreich sammelt Daten 
über Hunderte von Patienten, die ein Hirn-
trauma erlitten haben, und entwickelt damit 
eine Software, um die Diagnose zu verbes-
sern und das Behandlungsergebnis vorher-
zusagen. In das Projekt hat die EU 3 Mio. 
EUR investiert. TBICARE ist Teil weit größe-
rer Bemühungen im Rahmen der Initiative 
Virtual Physiological Human, bei der die IKT 
eingesetzt werden, um Krankenhausärzten 
eine effektivere Diagnose und Behandlung 
zu erleichtern. Dabei führen IKT-Werkzeu-
ge vorhandene, aber verstreute Daten und 
Kenntnisse über den menschlichen Körper 
zusammen und können genutzt werden, um 
Behandlungsfolgen zu simulieren:

http://www.tbicare.eu/

Aus den EU-Mitgliedstaaten

Beratung zur grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung

In Deutschland hilft die Nationale Kontakt-
stelle ab sofort bei allen Fragen rund um die 

grenzüberschreitende Gesundheitsversor-
gung weiter. Finanziert wird das neue Inter-
netportal vom Spitzenverband der Gesetzli-
chen Krankenversicherung, der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung, der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung sowie dem 
PKV-Verband. Grundlage der Arbeit sind die 
Richtlinien der Europäischen Kommission 
und des deutschen Rechts zur Verbesse-
rung der Information von Patienten im Rah-
men der Inanspruchnahme grenzüberschrei-
tender Gesundheitsdienstleistungen. Das 
Portal ist daher eine wettbewerbsneutrale 
Plattform zur Information von Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern. Ziel ist es, bereits 
vorhandene Informationen zur Inanspruch-
nahme grenzüberschreitender Gesundheits-
dienstleistungen – vor allem im Internet – zu 
bündeln und als zentrale Plattform nutzbar 
zu machen. Sämtliche Informationen auf der 
Seite sowie entsprechende Beratungen wer-
den unentgeltlich bereitgestellt:

www.eu-patienten.de

Krankenkassen sollen Impfkosten 
für Zuwandererkinder vorleisten

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) 
meldete am 13. August 2014, dass der 
deutsche Staatssekretärsausschuss zu 
„Rechtsfragen und Herausforderungen bei 
der Inanspruchnahme der sozialen Siche-
rungssysteme durch Angehörige der EU-Mit-
gliedstaaten“ seinen Abschlussbericht fer-
tiggestellt habe. Um ein  umfassendes Bild 
von den konkreten Herausforderungen und 
Problemlagen vor Ort gewinnen zu können, 
seien Vertreter der besonders betroffenen 
Kommunen und der Kommunalen Spitzen-
verbände in die Ausschussarbeit einbezo-
gen gewesen. Als eine der Maßnahme ent-
halte der Bericht den Vorschlag, dass künftig 
anstelle der Kommunen die Krankenkassen 
für Impfungen von Zuwandererkindern aus 
EU-Ländern aufkommen, solange deren 
Versicherungsschutz nicht geklärt ist. Den 

http://www.tbicare.eu/
http://www.eu-patienten.de
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Erkenntnissen der Staatssekretäre zufolge 
könne dafür theoretisch zwar in vielen Fäl-
len die Krankenversicherung im Heimatland 
herangezogen werden, in der Praxis sei das 
aber oft schwierig. Die neue Regelung solle 
die Kommunen um 10 Millionen Euro im Jahr 
entlasten. Ein entsprechendes Gesetzespa-
ket will das Bundeskabinett am 27. August 
zusammen mit dem Abschlussbericht der 
Staatssekretäre beraten und beschließen, 
wie die F.A.Z. aus Regierungskreisen er-
fahren haben will. Die von der Staatssekre-
tärsrunde erarbeiteten gesetzgeberischen 
Schritte stünden in einem engen sachlichen 
Zusammenhang und entfalteten ihre Wir-
kung durch abgestimmte und zeitgleiche 
Umsetzung, daher sollen sie im Paket um-
gesetzt werden

Zuwanderung in Berufe
Mit der am 1. Juli 2013 in Kraft getretenen 
Beschäftigungsverordnung (BeschV) wurde 
die Grundlage geschaffen, Fachkräften die 
Zuwanderung nach Deutschland zu erleich-
tern. Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 dieser Verordnung 
kann die Zustimmung für Ausländerinnen 
und Ausländer, die ihre Berufsqualifikation 
im Ausland erworben haben, zur Ausübung 
einer der beruflichen Qualifikation entspre-
chenden Beschäftigung in einem staatlich 
anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf erteilt werden, wenn die 
nach den Regelungen des Bundes oder 
der Länder für die berufliche Anerkennung 
zuständige Stelle die Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation mit einer inländischen 
qualifizierten Berufsausbildung festgestellt 
hat und die Bundesagentur für Arbeit für 
den entsprechenden Beruf oder die ent-
sprechende Berufsgruppe differenziert nach 
regionalen Besonderheiten festgestellt hat, 
dass die Besetzung der offenen Stellen mit 
ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und 
integrationspolitisch verantwortbar ist.

Die Zustimmung erfolgt ohne die grundsätz-
lich erforderliche Prüfung, ob bevorrechtigte 

Arbeitnehmer für die Besetzung der Stelle 
zur Verfügung stehen. Allerdings müssen die 
angebotenen Beschäftigungsbedingen de-
nen vergleichbarer inländischer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer entsprechen.

Nun steht auch die Liste der Berufe fest, in 
denen Absolventinnen und Absolventen von 
Ausbildungsberufen aus Staaten außerhalb 
der Europäischen Union Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt haben. Nach der „Blauen 
Karte EU“ für Hochqualifizierte, der verbes-
serten Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüsse und leichteren Einstiegschan-
cen für Studierende aus Nicht-EU-Staaten 
ist dies ein weiterer wichtiger Schritt, um Be-
schäftigten aus Drittstaaten den unkompli-
zierten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen und mit qualifizierter Zuwan-
derung den Fachkräftebedarf der deutschen 
Wirtschaft zu decken.

Die Bundesagentur für Arbeit hat festgestellt, 
dass für folgende Berufe die Besetzung of-
fener Stellen mit ausländischen Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern arbeitsmarkt- und 
integrationspolitisch unter folgenden Vor-
aussetzungen verantwortbar ist (Positivliste 
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Beschäfti-
gungsverordnung) - Zuwanderung in Ausbil-
dungsberufe; Liste der Berufe oder Berufs-
gruppen:

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/
groups/public/documents/webdatei/mdaw/
mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf

16 Landesanerkennungs- 
gesetze in Kraft

Mit dem Inkrafttreten der Anerkennungsge-
setze in Schleswig-Holstein am 27. Juni 2014 
und in Sachsen-Anhalt am 1. Juli 2014, sind 
jetzt in allen 16 Bundesländern spezifische 
Landesanerkennungsgesetze vorhanden. 
Damit wurden in Deutschland nun sämtliche 
rechtliche Grundlagen für die Anerkennung 
von ausländischen Berufsqualifikationen so-

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf
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wohl auf Bundes- als auch Landesebene ge-
schaffen. Denn bei einer Reihe von Berufen 
liegt die Zuständigkeit für die Gleichwertig-
keitsfeststellung bei den Bundesländern, die 
sich aber bei der Ausgestaltung ihrer Lan-
desanerkennungsgesetze im Wesentlichen 
am Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
(BQFG) des Bundes orientiert haben. 

Mehr Informationen zu den Landesaner-
kennungsgesetzen und die genauen Ge-
setzestexte finden Sie im BQ-Portal unter 
„Rechtliche Grundlagen“. Das BQ-Portal ist 
das zentrale Informationsangebot zu aus-
ländischen Berufsqualifikationen in Deutsch-
land. Hier finden zuständige Stellen und 
Unternehmen umfassende Informationen, 
um ausländische Aus- und Fortbildungsab-
schlüsse besser bewerten und einschätzen 
zu können:

https://www.bq-portal.de/de

Jugendarbeitslosigkeit
Aktiv, gut ausgebildet und arbeitslos - Das 
ist die Bilanz von rund 5,3 Millionen Europä-
ern unter 25 Jahren. Sie haben es schwer, 
einen Job zu finden. Aus diesem Grund ist 
Jugendarbeitslosigkeit eine Top-Priorität der 
EU. Vor dem Internationalen Tag der Ju-
gend am 12. August haben Fachleute des 
EP zusammengefasst, wie die EU sich für 
Jugendliche einsetzt. Die Jugendgarantie 
ist ein neues EU-Instrument, um Arbeitslo-
sigkeit unter jungen Europäern zu bekämp-
fen. Ziel ist es, dass Jugendliche unter 25 
Jahren nicht für mehr als vier Monate we-
der in Ausbildung, fester Anstellung noch 
Weiterbildung sind. Um das zu erreichen, 
werden insgesamt 10 Milliarden Euro aus 
dem Europäischen Sozialfonds und 6 Milli-
arden Euro der Europäischen Jugendinitia-
tive bereitgestellt. Im  vergangenen Monat 
Juli forderte das EP-Plenum mehr Mittel und 
ein entschlosseneres Vorgehen im Kampf 
gegen Jugendarbeitslosigkeit. Dazu sollen 
auch Mindeststandards für eine Ausbildung 

sowie eine angemessene Bezahlung gehö-
ren. Infos des EP:

http://www.europarl.europa.eu/news/de/
news-room/content/20140711STO52241/
h tml / In ternat iona ler -Tag-der -Jugend-
Jugendarbeitslosigkeit-Top-Priorit%C3%A4t-
der-EU

Irische Pflegebeihilfen im Ausland
Die Europäische Kommission hat Irland auf-
gefordert, dafür zu sorgen, dass Personen, 
die nach dem irischen Sozialrecht Anspruch 
auf eine Pflegebeihilfe haben, diese auch er-
halten können, wenn sie ihren Wohnsitz in 
einem anderen Mitgliedstaat haben. Bei der 
Pflegebeihilfe handelt es sich um eine Zah-
lung an Personen mit geringem Einkommen, 
die sich um eine Person kümmern, die auf-
grund von Alter, Behinderung oder Krankheit 
(einschließlich psychischer Krankheiten) auf 
Pflege angewiesen ist. Um Anspruch auf 
diese Leistung zu haben, muss der Empfän-
ger unter anderem seinen Wohnsitz in Irland 
haben. Indem Irland Personen mit Wohnsitz 
im Ausland, die ihre Sozialversicherungsbei-
träge jedoch in Irland abführen, diese Leis-
tung verweigert, verstößt es gegen die EU-
Vorschriften zur Koordinierung der sozialen 
Sicherheit. Die Aufforderung ergeht in Form 
einer mit Gründen versehenen Stellungnah-
me im Rahmen des EU-Vertragsverletzungs-
verfahrens. Irland hat nun zwei Monate Zeit, 
um der Kommission mitzuteilen, welche 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die EU-
Vorschriften in vollem Umfang anzuwenden. 
Andernfalls kann die Kommission beim Ge-
richtshof der Europäischen Union Klage ein-
reichen.

Grenzüberschreitende Anerkennung 
ärztlicher Verschreibungen

Die Europäische Kommission hat am 10. Juli 
2014 Belgien, Irland, Luxemburg und Portu-
gal offiziell aufgefordert, für die vollständige 
Umsetzung der Richtlinie 2012/52/EU zu 

https://www.bq-portal.de/de
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140711STO52241/html/Internationaler-Tag-der-Jugend-Jugendarbeitslosigkeit-Top-Priorit%C3%A4t-der-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140711STO52241/html/Internationaler-Tag-der-Jugend-Jugendarbeitslosigkeit-Top-Priorit%C3%A4t-der-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140711STO52241/html/Internationaler-Tag-der-Jugend-Jugendarbeitslosigkeit-Top-Priorit%C3%A4t-der-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140711STO52241/html/Internationaler-Tag-der-Jugend-Jugendarbeitslosigkeit-Top-Priorit%C3%A4t-der-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140711STO52241/html/Internationaler-Tag-der-Jugend-Jugendarbeitslosigkeit-Top-Priorit%C3%A4t-der-EU
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sorgen, die die grenzüberschreitende Aner-
kennung medizinischer Rezepte erleichtern 
soll. Die Richtlinie soll Apothekern helfen, 
Rezepte zu verstehen und einzulösen, die 
in anderen Mitgliedstaaten für Patienten 
ausgestellt worden sind, die das Recht in 
Anspruch nehmen, sich in einem anderen 
EU-Land behandeln zu lassen. Gemäß der 
Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen, dass Rezepte, die in einem anderen 
EU-Land eingelöst werden sollen, bestimm-
te Mindestangaben enthalten, die im Richt-
linienanhang aufgeführt sind. Bisher haben 
die genannten Mitgliedstaaten die Richtlinie 
noch nicht in nationales Recht umgesetzt, 
obwohl dies bis 25. Oktober 2013 hätte ge-
schehen müssen. Die Länder haben zwei 
Monate Zeit, um der Kommission mitzutei-
len, welche Maßnahmen sie ergriffen haben. 
Teilen sie keine geeigneten Maßnahmen 
mit, kann die Kommission den Gerichtshof 
der Europäischen Union anrufen.

Grenzüberschreitende Patientenrechte
Die Europäische Kommission hat am 10. 
Juli 2014 Österreich, Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Estland, Griechenland, Finn-
land, Frankreich, Irland, Luxemburg, Polen 
und das Vereinigte Königreich aufgefordert, 
ihre nationalen Vorschriften zur vollständi-
gen Umsetzung der Richtlinie über die grenz-
überschreitende Gesundheitsversorgung 
(2011/24/EU) mitzuteilen. In dieser Richtlinie 
sind die Rechte der Patienten auf Behand-
lung in einem anderen Mitgliedstaat sowie 
die Erstattung der entsprechenden Kosten 
im Heimatland geregelt. Sie bestimmt au-
ßerdem, dass Gesundheitssysteme und 
Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen 
Patienten die Informationen zur Verfügung 
stellen müssen, die sie benötigen, um eine 
fundierte Entscheidung über die Behandlung 
in einem anderen Mitgliedstaat zu treffen. 
Die genannten Staaten haben die Richtlinie 
noch nicht oder noch nicht vollständig in na-
tionales Recht überführt, obwohl die Umset-
zungsfrist am 25. Oktober 2013 endete. Die 

betreffenden Länder haben nun zwei Mona-
te Zeit, um der Kommission mitzuteilen, wel-
che Maßnahmen sie ergriffen haben. Teilen 
sie keine geeigneten Maßnahmen mit, kann 
die Kommission den Gerichtshof der Euro-
päischen Union (EuGH) anrufen.

Publikationen / Ausschreibungen

Smartphone-App informiert 
über Verkehrsvorschriften

Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt 
auf spanischen Autobahnen? Besteht für 
Radfahrer in Schweden eine Helmpflicht? 
Welche Sicherheitsausrüstung muss bei Au-
tofahrten in der Slowakei immer mitgeführt 
werden? Mit der neuen Smartphone-App 
„Im EU-Ausland“ der Europäischen Kommis-
sion stehen Urlaubern diese Informationen 
ab sofort rasch und überall zur Verfügung. 
Die App ist für iPhone und iPad, Google An-
droid und Windows Phone in 22 Sprachen 
verfügbar. Neben allen wichtigen Informatio-
nen zur Straßenverkehrssicherheit in sämt-
lichen EU-Ländern bietet die App auch ein 
Sicherheits-Quiz und ein Memory-Spiel, die 
auf langen Autoreisen für Ablenkung sorgen:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/
going_abroad/index_en.htm

Studie über Programme 
zur Schulverpflegung

Im Rahmen der Anstrengungen der Europä-
ischen Kommission, Adipositas bei Kindern 
zu reduzieren, veröffentlichte die Gemein-
same Forschungsstelle (JRC) der Kommis-
sion den ersten umfassenden Bericht über 
Programme zur Schulverpflegung in Euro-
pa. Er zeigt, dass die europäischen Staaten 
den wesentlichen Einfluss erkennen, den 
die Schulverpflegung auf Gesundheit, Ent-
wicklung und schulische Leistung der Kinder 
hat, und entsprechend handeln. Sämtliche 
untersuchte Staaten (die EU-28 sowie Nor-

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm


07-08/2014

  16

wegen und die Schweiz) haben Leitlinien für 
die Schulverpflegung, wenngleich diese be-
trächtlich voneinander abweichen. Die staat-
lichen Maßnahmen zur Förderung gesunder 
Ernährung an Schulen reichen von Empfeh-
lungen auf freiwilliger Basis, etwa für Me-
nüs und Portionsgrößen, bis hin zu völligen 
Verboten, die unter anderem Werbung, Ver-
kaufsautomaten und zuckerhaltige Getränke 
betreffen. website:

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/
lbna26651enn.pdf

Verbraucherschutz und öffentliche 
Gesundheit im Erweiterungsprozess

Wie ist es um Verbraucherschutz und öffent-
liche Gesundheit in den Kandidatenstaaten 
bestellt? Wie hoch ist die Lebenserwartung 
in den Kandidatenstaaten und bei den poten-
ziellen Beitrittskandidaten? Was unternimmt 
die EU, um diesen Staaten bei der Einfüh-
rung nachhaltiger EU-Gesundheitssystem-
Standards zu helfen? Fakten und Informati-
onen der DG Enlargement sind im Internet 
verfügbar:
 
h t tp : / /ec .europa.eu /en la rgement /pd f /
publication/consumer_protection_and_public_
health_factsheet_de.pdf

Konsultation: Leitlinien 
für Konsultationen

Die Konsultation der Interessenträger trägt 
dazu bei, das EU-Recht transparent, ziel-
gerecht und schlüssig zu gestalten. Sie ist 
in den Verträgen verankert. Konsultationen 
– in Verbindung mit Folgenabschätzungen, 
Bewertungen und Gutachten – sind ein wich-
tiges Instrument für eine transparente und 
fundierte Politik. Sie sind eine Hilfestellung 
für Entscheidungen, die die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität be-
rücksichtigen. Solche Entscheidungen stüt-
zen sich auf Fakten, Erfahrungen und die 
Meinungen der Adressaten der Politik und 

den Verantwortlichen für ihre Umsetzung. 
Die Kommission führt in jeder Phase des 
Politikzyklusses umfassende Konsultatio-
nen unter Berücksichtigung der Grundsätze 
der Offenheit und Transparenz sowie von 
Mindeststandards durch, die allgemein als 
angemessen anerkannt sind und sich nach 
international bewährten Verfahren richten. 
In den vergangenen fünf Jahren wurden die 
Standpunkte von Interessenträgern im Rah-
men von über 500 offenen Konsultationen 
eingeholt, die auf dem Webportal „Ihre Stim-
me in Europa“ veröffentlicht wurden.

Die Leitlinien sind in erster Linie für Konsul-
tationen während der Vorbereitungsphase 
(neue politische Maßnahmen, Programm-
planung, Gesetzesvorschläge, delegierte 
und Durchführungsrechtsakte – mit oder 
ohne Folgenabschätzung) gedacht. Sie gel-
ten auch für Konsultationen im Zusammen-
hang mit Bewertungen. Sie enthalten Hin-
weise und Anleitungen zu allen Aspekten 
der Durchführung von Konsultationen, von 
der Festlegung der Ziele bis hin zur Auswer-
tung. Auch wenn diese Leitlinien nur für den 
internen Dienstgebrauch gedacht sind, sind 
die Beiträge von Interessenträgern doch ein 
wesentliches Instrument für die Qualitätssi-
cherung. Die Kommission möchte daher die 
Interessenträger ermuntern, sich an dieser 
Konsultation, die noch bis zum 30. Septem-
ber läuft, zu beteiligen. website:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/
planned_ia/consultation_2014/index_de.htm

Konsultation: Leitlinien 
für Folgenabschätzung

Die Europäische Kommission ist entschlos-
sen, strategische Ziele zum Nutzen der 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
Beschäftigten bei möglichst geringem Kos-
tenaufwand und unter Vermeidung unnötiger 
Verwaltungslasten zu erreichen. Zu diesem 
Zweck setzt sie eine Reihe von intelligenten 
Regulierungsinstrumenten ein. Eines davon 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26651enn.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26651enn.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/consumer_protection_and_public_health_factsheet_de.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/consumer_protection_and_public_health_factsheet_de.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/consumer_protection_and_public_health_factsheet_de.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_de.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_de.htm
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ist die Folgenabschätzung, die bei der Er-
arbeitung neuer Vorschläge in einer frühen 
Phase des politischen Zyklus erfolgt. Sie 
trägt zur Qualität des politischen Entschei-
dungsprozesses bei, indem sie gewährleis-
tet, dass die Initiativen und Vorschläge für 
EU-Rechtsvorschriften auf Grundlage einer 
transparenten, umfassenden und ausgegli-
chenen Abwägung der Fakten, des Mehr-
werts der EU-Maßnahmen und der Kosten 
bzw. des Nutzens von Handlungsalternati-
ven für alle Interessenträger ausgearbeitet 
werden.

Das im Jahr 2002 eingeführte System der 
Folgenabschätzung der Kommission wurde 
nach und nach konsolidiert und verbessert: 
2009 wurden Leitlinien veröffentlicht, gefolgt 
von ergänzenden Anleitungen zu verschie-
denen Arten von Auswirkungen, z. B. Wett-
bewerbsfähigkeit und Kleinstunternehmen 
sowie Grundrechte, ebenso soziale und ter-
ritoriale Auswirkungen. Mit den gemachten 
Erfahrungen hat die Kommission 2014 die 
Überarbeitung ihrer Leitlinien für die Folgen-
abschätzung in Angriff genommen. Diese 
sind zwar für den internen Dienstgebrauch 
gedacht, doch will die Kommission mit die-
ser Konsultation die Meinung der Interes-
senträger zum Entwurf der überarbeiteten 
Leitlinien sondieren. Beiträge können noch 
bis zum 30. September 2014 eingereicht 
werden. website:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/
consultation_2014/index_de.htm

Konsultation: Internationale 
Rechnungslegungsstandards

Um die Auswirkungen der Internationalen 
Rechnungslegungsstandards (IFRS) in der 
Europäischen Union einschätzen zu kön-
nen, ruft die EU-Kommission alle interes-
sierten Parteien aus Handel, Öffentlichkeit, 
Hochschulen oder Nichtregierungsorganisa-
tionen, auch Privatpersonen, auf, sich an ih-
rer Konsultation zur Verordnung 1606/2002 

(IAS-Verordnung) zu beteiligen. Die Konsul-
tationsfrist endet am 31. Oktober 2014. Die 
Ergebnisse werden in die Bewertung der 
Verordnung durch die EU-Kommission ein-
fließen. website:

h t tp : / /ec .eu ropa .eu / in te rna l_marke t /
consultations/2014/ifrs/index_de.htm

Hinweis in eigener Sache

Rentenberatung in Brüssel
Am 6. und 7. Oktober 2014 bietet die Deut-
sche Rentenversicherung Internationale Be-
ratungstage speziell für EU-Bedienstete an. 
Experten der Deutschen Rentenversiche-
rung beantworten Ihre Fragen rund um die 
Rente und insbesondere zu Besonderheiten 
des Rentenrechts aufgrund europäischer 
Vereinbarungen, wie z.B. des EG-Übertra-
gungsabkommens. Die Beratungen finden 
in der Europavertretung der Deutschen So-
zialversicherung in Brüssel, Rue d’Arlon 50, 
im Europaviertel nahe Luxemburgplatz, an 
beiden Tagen jeweils in der Zeit von 9.00 bis 
12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr statt. 
Bitte bringen Sie zum Beratungsgespräch 
Ihren Personalausweis oder Reisepass so-
wie ggf. Ihre Versicherungsunterlagen mit. 
Es wird gebeten, vorab einen persönlichen 
Beratungstermin unter der Telefonnummer 
+49-30/865-68.144 (Deutsche Rentenversi-
cherung Bund in Berlin) abzusprechen bzw. 
über die Faxnummer +49-30/865-68.178 
oder per E-Mail anzufragen:

internationale-beratung@drv-bund.de

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_de.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/ifrs/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/ifrs/index_de.htm
mailto:internationale-beratung@drv-bund.de


DAS EUROPÄISCHE NACHRICHTENMAGAZIN DER DEUTSCHEN SOZIALVERSICHERUNG

DAS EUROPÄISCHE NACHRICHTENMAGAZIN

DER DEUTSCHEN SOZIALVERSICHERUNG

WWW.DEUTSCHE-SOZIALVERSICHERUNG.DE

Impressum
EUREPORTsocial ist das europäische Nachrichtenmagazin der Deutschen Sozialversicherung (DSV) 
und erscheint seit 1993 in acht Ausgaben jährlich. Die DSV-Spitzenorganisationen haben sich mit Blick 
auf ihre gemeinsamen europapolitischen Interessen zur „Deutsche Sozialversicherung – Arbeitsgemein-
schaft Europa e.V.“ (DSVAE) mit Sitz in Berlin zusammengeschlossen. Die beim Amtsgericht Berlin-
Charlottenburg unter dem Aktenzeichen VR.27176.B und beim Berliner Finanzamt für Körperschaften I 
unter der Steuernummer 27/663/60150 registrierte DSVAE ist die Trägervereinigung der Europavertre-
tung der Deutschen Sozialversicherung (DSVEV) mit Sitz in Brüssel.

Die DSVAE und die DSVEV sind im belgischen Handelsregister und bei der föderalen Steuerbehörde 
unter dem Geschäftszeichen 850.752.257, im belgischen Mehrwertsteuersystem unter der Steuernum-
mer BE01.0441.1788 und im zentralen Transparenz-Register der Europäischen Union (Liste der bei der 
EU akkreditierten Interessensvertreter) unter der Registriernummer 917.393.784-31 eingetragen.

Herausgeber: Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung (DSVEV). Postanschrift: Maison 
EuropéEnnE dE la protEction socialE, Rue d’Arlon 50, 1000 Bruxelles, Belgien. Telefon: +32-2/282.05.50; 
Telefax: +32-2/282.04.79; E-Mail: dsv@esip.eu.

Schriftleitung und Redaktion: Andreas Drespe.

Internet-Präsenz: Die DSV-Spitzenorganisationen und die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) 
sind über das gemeinsame Portal www.deutsche-sozialversicherung.de erreichbar. Als Mitglied der Eu-
ropEan social insurancE platforM aisbl (ESIP) mit Sitz in Brüssel ist die DSV ferner über das Portal www.
esip.org präsent und im internationalen Kontext als Mitglied der International Social Security Association 
(ISSA) mit Sitz in Genf über die Adresse http://www.issa.int.

Abonnements und Versand: Frau Frédérique Langlet, E-Mail: dsv@esip.eu.

Druck und Herstellung: Boarding Concept sprl, Rue J-B Vannypen 57, 1160 Bruxelles, Belgien.

Auflage: 650 Stück. © DSVAE 2014. Alle Rechte vorbehalten; Vervielfältigung und Nachdruck (auch 
auszugsweise) dürfen nur mit dem Einverständnis des Herausgebers erfolgen. Alle Informationen wer-
den mit journalistischer Sorgfalt erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Haftung für Über-
mittlungsfehler, Irrtümer oder Unterlassungen. Insbesondere kann keine Gewähr für die Vollständigkeit 
und Richtigkeit von Informationen übernommen werden, die über weiterführende Links erreichbar sind.

Bezugspreise, inkl. Versand: Einzelheft 8,50 Euro, Jahresabonnement 60,-- Euro.

SEPA-Bankverbindung: Commerzbank AG, IBAN: DE36.5004.0000.0569.9004.00, BIC: COBADEFF, 
Kontoinhaber: DSVAE. Institutionskennzeichen (IK): 111170703. Lastschrift Gläubiger-ID: DE83.
BRU.0000.0000.609.

mailto:dsv@esip.eu
http://www.deutsche-sozialversicherung.de
http://www.esip.org
http://www.esip.org
http://www.issa.int
mailto:dsv@esip.eu



